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I Vorbemerkungen 

Der Niedersächsische Landesrechnungshof (LRH) ist ein unabhängi-

ges, mit verfassungsrechtlichem Sonderstatus versehenes Organ der 

Finanzkontrolle. Der LRH ist nur dem Gesetz unterworfen und von 

Weisungen unabhängig. Die Mitglieder des Landesrechnungshofs be-

sitzen richterliche Unabhängigkeit. Sie bilden den Senat. 

Der LRH prüft und überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschafts-

führung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Be-

triebe. Darüber hinaus erstrecken sich die Prüfungen auch auf die lan-

desunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie 

die privatrechtlichen Unternehmen, an denen das Land unmittelbar  

oder mittelbar beteiligt ist. 

Der LRH verbindet seine Prüfungsfeststellungen mit Forderungen und 

Empfehlungen. Er verfolgt das Ziel, die geprüften Stellen im Dialog und 

durch gute Argumente zu überzeugen. Vollzugskompetenzen stehen 

ihm nicht zu. Auch politische Entscheidungen im Rahmen des gelten-

den Rechts unterliegen nicht der Beurteilung des LRH. 

Das Ergebnis seiner Prüfung fasst der LRH nach § 97 Abs. 1 Landes-

haushaltsordnung (LHO) jährlich für den Landtag zusammen, soweit 

es für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Landesregierung und 

für ihre Entlastung wegen der Haushaltsrechnung und des Nachweises 

über das Vermögen und die Schulden von Bedeutung sein kann. Diese 

Bemerkungen leitet er dem Landtag und der Landesregierung zusam-

men mit der nach § 97 Abs. 6 LHO beizufügenden Denkschrift mit wei-

teren Prüfungsergebnissen zu. Bemerkungen und Denkschrift sind an-

schließend Gegenstand der parlamentarischen Beratung und Be-

schlussfassung.  
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Auf Grundlage der Prüfung der Haushaltsrechnung durch den LRH 

entscheidet der Landtag über die Entlastung der Landesregierung und, 

soweit die Ausführung des Haushalts der Präsidentin des Landtages, 

dem Präsidenten des Staatsgerichtshofs oder der Landesbeauftragten 

für den Datenschutz obliegt, über deren Entlastung. 

Der Jahresbericht des LRH (Bemerkungen und Denkschrift) enthält ne-

ben Feststellungen zum Haushaltsjahr 2017 auch solche über frühere 

oder spätere Haushaltsjahre. 

Auf Inhalt und Umfang des Berichts wirkt sich zwangsläufig aus, dass 

die Prüfung sich auf Schwerpunkte beschränken musste und selbst 

dort nur stichprobenweise möglich war. Die Häufigkeit, mit der einzelne 

Ressorts im Jahresbericht erwähnt sind, rechtfertigt somit keine gene-

rellen Rückschlüsse auf die Haushalts- und Wirtschaftsführung in de-

ren Verwaltungszweigen. 

Die Erörterungen mit der Verwaltung sind nicht in allen Fällen abge-

schlossen. 

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Jahresbericht gehörten 

dem Senat an: 

 Präsidentin Dr. Sandra von Klaeden 

 Vizepräsident Thomas Senftleben 

 Ministerialdirigent Hermann Palm 

 Ministerialdirigent Hans-Christian Vollmer 

 Ministerialdirigent Michael Markmann 

  


